
An alle Studierenden der VT
ohne erster Diplomprüfung
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Bei Rückfragen wendet Euch bitte an
den Studienkommissionsvor
sitzenden der Verfahrenstechnik,
Herrn Dr. R. Eichinger
Sprechstunde nach Vereinbarung
Email: ßI5eich@mbox.tu-graz.ac.at
Telefon +43 (0) 316/873 - 7S 15

Rückfragen

Verfahrenstechnik die Verordnung
erlassen, daß nach §80 UniStG alle
Prüfungen des 2. Studienabschnittes,
mit Ausnahme der Anlagen KÜ, vor
Abschluß der I. Diplomprüfung ab
solviert werden können.

Neuer Studienplan

Alter Studienplan

Für alle die nach dem Neuen Studi
enplan studieren:
Zulassung von Studierenden zu Prü
fungen des 2. Studienabschnittes,
welche die I. Diplomprüfung noch
nicht abgelegt haben:
I.) Im Wintersemester 2000/0 I dür
fen alle Gegenstände des 2. Studien
abschnittes absolviert werden.
2.) Danach ist die zulässige Stunden
anzahl von absolvierten Lehrveran
staltungen des 2. Studienabschnittes
mit 30 Stunden begrenzt.

Für alle die nach dem Alten Studien
plan studieren:
1998 hat die Studienkommission für

Folgende Verordnungen wurden not
wendig, da laut Studienabteilung kei
ne Prüfungen des nachfolgenden
Studienabschnittes vor Abschluß des
vorhergehenden gemacht werden
können, es sei den die Studien
kommission erläßt eine entsprechen
de Verordnung.
Da es derzeit kaum jemanden gibt,
der den I. Studienabschnitt in 4 Se
mestern abschließt, hat die Studien
kommission verordnet:
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